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Auslandgesuche 

 
Wenn Sie die Absicht haben, Personen aus Ländern, welche der Visumspflicht unterstellt sind, zu sich 

auf Besuch einzuladen, so beachten Sie bitte nachstehende Punkte: 

 

Das Visumsgesuch ist in jedem Fall von der einreisewilligen Person vor der Einreise in die Schweiz  

bei der für ihren Wohnort zuständigen schweizerischen Auslandvertretung persönlich einzureichen. 

 

Die zuständige schweizerische Auslandvertretung entscheidet bei der Gesuchstellung, ob eine formelle 

Verpflichtungserklärung für die Ausstellung eines Visums erforderlich ist oder nicht. 

Wird eine Verpflichtungserklärung eingefordert, so hat der/die Gesuchsteller/in diese Verpflichtungserklä-

rung (Pkt.1) komplett auszufüllen und an die garantierende Person in der Schweiz weiterzuleiten. 

Der/die Gastgeber/in hat/haben das Formular (Pkt.2) zu ergänzen, zu unterzeichnen und dieses persön-

lich dem kantonalen Migrationsamt zu übergeben. 

 

Einzureichen sind: 

- Kopie des Ausländerausweises / CH-Identitätskarte (Ehepaare: beider Personen) 

- Auszug aus dem Betreibungsregister (Ehepaare: beider Personen) 

- Reiseversicherungsnachweis (Versicherungssumme: Fr. 50'000.- ) 

Kopie der Police mit Angabe der versicherten Person mitbringen 

- Vermögensnachweis (Bank- oder ähnliche Auszüge) 

 

Das kantonale Migrationsamt leitet den Entscheid der Verpflichtungserklärung elektronisch an die zustän-

dige Auslandvertretung weiter. 

 

 

Inlandgesuche 

 

Bitte beachten Sie, dass das kantonale Migrationsamt Inlandgesuche nur noch in Notfällen (Todesfälle) 

entgegennehmen kann, welche ausführlich, schriftlich und in deutscher Sprache zu begründen sind. Die 

Verpflichtungserklärung ist nicht mehr bei den Gemeinden, sondern ausschliesslich auf dem kantonalen 

Migrationsamt zu beziehen und einzureichen. 

 

 

Gebühren 

 

Die Gebühr für die Bearbeitung einer Verpflichtungserklärung beträgt CHF. 50.- und ist bei der Einrei-

chung zu bezahlen. 


